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1ANTRÄGE NACH SACHGEBIETEN
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DGB-Bundesfrauenausschuss

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme in geänderter Fassung

Gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Die Delegierten des DGB-Bundeskongresses fordern die Vor
stände der im DGB vertretenen Gewerkschaften den DGB-
Bundesvorstand auf, eine Handlungsanleitung bzw. ein
Schulungskonzept für die hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Akteurinnen und Akteure zum Thema „sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz“ zu entwickeln mit dem Ziel, die Beteiligten
zu sensibilisieren und betriebliche Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen.

Elemente dieser Handlungsanleitung können u. a. sein:

1. In Betriebs-/Personalversammlungen das Thema der sexuel
len Belästigung zum Thema machen mit dem Tenor,
dass dieses Verhalten im Betrieb nicht geduldet wird.

2. Durch geeignete Aushänge/Plakate sowohl Beschäftigte
wie auch Gäste/KundenInnen auf diese partnerschaftliche
Kultur hinzuweisen und deutlich zu machen, dass Fehlverhal
ten nicht geduldet wird.

3. In Betriebs-/Personalvereinbarungen den partnerschaftli
chen Umgang zu regeln und für Fehlverhalten auch
Sanktionen vorzusehen. Dazu gehört auch die Einbeziehung
von externem Sachverstand oder die Errichtung einer
Beschwerdestelle mit qualifiziertem Personal.

Die Handlungskonzepte werden sollen auch gewerkschaftsin
tern organisationsintern umgesetzt werden.
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